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Bestätigung für in Lebensgemeinschaft lebende Personen
Stipendien für angehende Forschende

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/stip_ang_lebensgem_d.doc
Der Stipendienbetrag hängt unter anderem vom Zivilstand der sich Bewerbenden ab. Personen, welche zum Zeitpunkt des Stipendienantritts seit mindestens drei Jahren in fester Partnerschaft leben, haben Anrecht auf ein Stipendium für Verheiratete (Art. 11.2.).

Um in den Genuss des erhöhten Ansatzes zu gelangen, müssen die betroffenen Personen die vorliegende Bestätigung ihrem Stipendiengesuch beilegen und sie auf der ersten Seite des Gesuchsformulars als Beilage aufführen.

Bestätigung
Die Unterzeichnenden bestätigen, dass ihre Lebensgemeinschaft zum Zeitpunkt des vorgesehenen Stipendienbeginnes mindestens seit drei Jahren besteht.

Beantragter Stipendienbeginn
	Datum
	     


Partner
	Gesuchsteller/in
	Partner/in

	Name
     
	Name
     

	Vorname
     
	Vorname
     

	Unterschrift
	Unterschrift
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